
 

 

 
6. Autoren  einer wissenschaftlichen  Veröffentlichung  tragen  die Verantwortung für  deren 
    Inhalt gemeinsam. Die Ausnahmen sollten kenntlich gemacht werden. Alle Wissenschaft- 
    ler,  die  wesentliche  Beiträge zur  Idee,  Planung,  Durchführung  oder  Analyse der For- 
    schungsarbeit geleistet  haben, sollten die  Möglichkeit haben, Koautoren zu sein. Perso- 
   nen mit kleinen Beiträgen werden in der Danksagung erwähnt. 
 
7. Es  werden ein Ombudsmann und  ein Stellvertreter als Ansprechpartner  für Angehörige  

der Universität bestellt. Der Ombudsmann berät als Vertrauensperson diejenigen, die  ihn  
über ein vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten informieren. Er prüft die Plausibilität 
der Vorwürfe. Die Amtszeit des Ombudsmannes beträgt zwei Jahre. 
 
Der Ombudsmann erstattet dem Rektor jährlich Bericht. 

 
8. Es wird eine ständige Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen 

 Fehlverhaltens bestellt. Ihr gehören an 
 

- drei Professoren, einer davon mit der Befähigung zum Richteramt, 
- ein Angehöriger des wissenschaftlichen Dienstes, 
- der Ombudsmann und sein Stellvertreter als Gäste mit beratender Stimme. 

 
Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. Wiederwahl ist möglich.  
 
Die Kommission wird auf Antrag des Ombudsmanns oder eines ihrer Mitglieder aktiv. 
 
 
 
Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten 
 
Erhält  der Ombudsmann  Hinweise  auf  wissenschaftliches  Fehlverhalten, so prüft er  den  
Sachverhalt nach pflichtgemäßem Ermessen. Kommt er zu dem Ergebnis, dass  hinreichen- 
de Verdachtsmomente für ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegen, verständigt er die 
die Kommission. 
 
Die  Kommission wird  auch tätig, wenn  Hinweise auf  wissenschaftliches  Fehlverhalten un- 
mittelbar an sie gerichtet werden. 
 
Die Kommission hat den Sachverhalt entsprechend ihrer Möglichkeiten aufzuklären und  dem 
Rektor zu berichten. Das Verfahren bestimmt sie nach pflichtgemäßem Ermessen. Das recht-
liche  Gehör des  Betroffenen  ist zu wahren. Er kann - ebenso wie der Informierende bei  Ge- 
genäußerungen - verlangen, persönlich angehört zu werden. Das Akteneinsichtsrecht der Be-
teiligten richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen. 
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